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Mitteilungen des Arbeitskreises Blut des Bundesministeriums für Gesundheit

Befristete Rückstellung  
von der Blutspende bei Personen 
mit sexuellem Risikoverhalten

Stellungnahme des Arbeitskreises 
Blut (S12) zum Beratungsergebnis 
der Bundesärztekammer

Bei der 75. Sitzung des Arbeitskreises 
Blut am 05.03.2013 wurde folgende 
Stellungnahme verabschiedet:

Der AK Blut nimmt das Beratungsergeb
nis der gemeinsamen Arbeitsgruppe aus 
Vertretern des „Arbeitskreises Blut nach 
§ 24 TFG“ und des Ständigen Arbeits
kreises „Richtlinien Hämotherapie nach 
§§ 12 und 18 TFG“ des Wissenschaftli
chen Beirats der Bundesärztekammer 
„Blutspendeausschluss von Personen mit 
sexuellem Risikoverhalten“ (http://www.
bundesaerztekammer.de/downloads/
Blutspende_24052013.pdf) zustimmend 
zur Kenntnis. 

Er stimmt mit der grundsätzlichen 
Aussage überein, dass unter wissenschaft
lichen Gesichtspunkten eine befristete 
Rückstellung von der Spende statt eines 
Dauerausschlusses nach Beendigung 
eines sexuellen Risikoverhaltens ausrei
chend wäre, um mindestens eine ver
gleichbare Sicherheit der Blutprodukte zu 
erzielen. Der Spenderausschluss ist eine 
Sicherheitsmaßnahme die – ergänzend 
zu objektiv messbaren Laborparametern 
– wesentlich auf gelungener Kommuni
kation mit der Folge möglichst vollstän
diger und korrekter subjektiver Angaben 
des Spenders beruht. Diese hängt wieder
um von der Verständlichkeit des Frage
bogens, der Akzeptanz der mit den Fra
gen verfolgten Zwecke und der Koopera
tionsbereitschaft des Spenders ab (Spen
deradhärenz).

Relevant sind in diesem Zusammenhang 
u. a die folgenden Faktoren:
F		Verständlichkeit der Darstellung,
F		Schaffung von Verständnis und Ak

zeptanz der zum Ausschluss führen
den Fragen,

F		Vermeidung eines Eindrucks von 
Diskriminierung,

F		Verminderung des Einflusses ande
rer, nicht direkt mit der Blutspende 
zusammenhängender Faktoren, die 
die Motivationslage bei der Ausfül
lung des Bogens beeinflussen können 
(z. B. andere Interessen, sog. „Test
seeking“, ProtestVerhalten als Reak
tion auf vermutete Diskriminierung 
etc.).

Um eine Steigerung der Blutsicherheit 
zu erreichen, ist zwingend erforderlich 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Spenderadhärenz umzusetzen. Hierzu 
gehören die Reduktion von Fehlanrei
zen für die Spende, z. B. Wunsch nach 
einem HIVTestergebnis durch ein leicht 
zugängliches, anonymes und kostenloses 
Testangebot, Transparenz und Verständ
lichkeit der Spenderauswahlkriterien 
und aktive Kommunikation mit Haupt
betroffenengruppen.

Ergänzend stellt der AK Blut fest:
1.  Es ist nicht Aufgabe des AK Blut, 

Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
der Auslegung von EURichtlinien zu 
klären.

2.  Der AK Blut kann keine Prognose 
hinsichtlich der Abnahme von Plas
ma zur Fraktionierung durch phar
mazeutische Unternehmer vorneh
men. Einigen Spendeeinrichtungen 
liegen jedoch schriftliche Stellung
nahmen der Plasmaindustrie vor, aus 
denen deutlich wird, dass für die Ab
nahme von Plasma zur Fraktionie
rung ein Dauerausschluss von MSM 
weiter gefordert wird. Daher befür
wortet der AK Blut eine Änderung 
der Hämotherapierichtlinien, sofern 
die internationale Verkehrsfähigkeit 
von Plasma zur Fraktionierung als 
Ausgangsstoff für Plasmaderivate ge
währleistet bleibt.

3.  Es hat sich durch das umfangreiche 
ausgewertete empirische/epidemio
logische Datenmaterial gezeigt, dass 
im Bereich der durch Spenderbefra
gung beabsichtigten Risikominimie
rung mehrere Aspekte von Relevanz 
sind. Neben den sachlichen Aspekten 
wie Inhalt und Differenziertheit der 
Fragen sind Fragen der realen Adhä
renz der Spender entscheidend für 
die Auswirkung auf die Produktsi
cherheit.
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F		Ob im Falle einer Änderung der Hä
motherapierichtlinien ein zusätzli
cher Sicherheitsgewinn durch die 
angestrebte verbesserte Akzeptanz 
der Spenderauswahlkriterien er
reicht wird, bleibt aufgrund fehlender 
Daten offen.

Diese Hoffnung besteht, weil aus der 
Vielzahl von Gesprächen mit Fachkreisen 
und betroffenen Personengruppen der 
Eindruck entstand, dass allein schon prä
zisere Fragen und eine befristete Rück
stellung die Akzeptanz des Fragebogens 
erhöhen könnten. Die Erfahrung in an
deren (EU)Staaten, die statt eines Dauer
ausschlusses bei sexuellem Risikoverhal
ten eine zeitlich befristete oder differen
zierte Rückstellung durchführen, zeigt, 
dass zumindest kein zusätzliches Risiko 
für Transfusionsempfänger festgestellt 
wurde (http://www.edqm.eu/medias/fi
chiers/paphts_11_28_2r_european_com
mittee_partial_agreeme.pdf).

Die in den Hämotherapierichtlinien 
niedergelegten Spenderauswahlkriterien 
beruhen letztlich auf harmonisiertem 
EURecht (EURichtlinie 2004/33/EC), 
zu dessen Umsetzung die Mitgliedstaa
ten verpflichtet sind.

Der AK Blut bittet deshalb das BMG, 
die nationale Umstellung des Fragebo
gens auf ihre EUrechtliche Vertretbar
keit zu prüfen und auf eine EUeinheit
liche Rechtspraxis hinzuwirken.

Ob hierzu eine förmliche Änderung 
der EURichtlinie erforderlich ist oder 
ob eine auf EUEbene konsentierte Aus
legung der geltenden EURichtlinie aus
reichend ist, entzieht sich der Beurteilung 
des AK Blut.

Für den Arbeitskreis Blut

Prof. Dr. R. Burger,  
Vorsitzender

Dr. R. Offergeld,  
Geschäftsführerin
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